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Präsident (Bieri Peter, erster Vizepräsident): Ich begrüsse Sie 
im Namen der stellvertretenden Ratssekretärin und des Vi­
zepräsidenten zum heutigen Tag. Ich entschuldige den Prä­
sidenten und unseren Ratssekretär. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Gestat­
ten Sie mir, da ja nun zu diesem Geschäft ein Minderheits­
antrag vorliegt, zunächst einige allgemeine Bemerkungen 
zur Gewährleistung: Gemäss Artikel 51 Absatz 2 der Bun­
desverfassung sind die Kantone verpflichtet, für ihre Verfas­
sung - und damit auch für deren allfällige Änderungen - die 
Gewährleistung des Bundes einzuholen. Zuständig für die 
Gewährleistung ist die Bundesversammlung. Sie entschei­
det auf entsprechenden Antrag des Bundesrates. Im 
Rahmen der Gewährleistung wird geprüft, ob die neue Kan­
tonsverfassung oder eine allfällige Partialrevision einen Wi­
derspruch zum Bundesrecht aufweisen. Mit dem Bundes­
recht ist das gesamte Bundesrecht gemeint, also die 
Bundesverfassung, Bundesgesetze, Bundesbeschlüsse, 
Verordnungen des Bundes, Verträge zwischen Bund und 
Kantonen sowie auch völkerrechtliche Verträge. Möglich 
sind auch Gewährleistungen unter Vorbehalt sowie Teilge­
währleistungen bzw. eine Verweigerung der Gewährleistung 
lediglich für fehlerhafte, das heisst bundesrechtswidrige 
Teile. Möglich ist grundsätzlich auch ein Widerruf des Ge­
währleistu ngsbesch I usses. 
In der Kommission wurde eine lange Diskussion über Para­
graf 31 Absatz 3 der basel-städtischen Verfassung geführt. 
Diese Bestimmung lautet: «Er» - gemeint ist der Staat bzw. 
der Kanton Basel-Stadt - «wendet sich gegen die Nutzung 
von Kernenergie und hält keine Beteiligungen an Kernkraft­
werken.» Worin, so stellte sich in der Kommission die Frage, 
könnte nun allenfalls in dieser Bestimmung eine Bundes­
rechtswidrigkeit erblickt werden? 
Zunächst negativ ausgedrückt - und hier ist sich die Kom­
mission einig - nicht in einer Verletzung der Kompetenzver­
teilung zwischen Bund und Kantonen. Konkret: Gemäss Arti­
kel 90 der Bundesverfassung ist zwar die Kernenergie 
Sache des Bundes - und zwar geht es um eine umfassende 
Zuständigkeit des Bundes, im Bereich der Kernenergie legi­
ferieren zu können -, diese Zuständigkeitsbestimmung 
schliesst nun aber nicht aus, dass die Kantone allenfalls eine 
andere Politik im Bereiche der Kernenergie vertreten kön-

nen. Offensichtlich ist auch - und auch hier besteht in der 
Kommission Einigkeit-, dass das Postulat von Paragraf 31 
Absatz 3, der Kanton Basel-Stadt «hält keine Beteiligungen 
an Kernkraftwerken», nicht bundesrechtswidrig ist. 
Fraglich ist somit nur, aber immerhin, und hier gehen Mehr­
heit und Minderheit auseinander, ob die Formulierung «Er 
wendet sich gegen die Nutzung von Kernenergie» - gemeint 
ist wiederum der Kanton Basel-Stadt - bundesrechtswidrig 
sei. In diesem Zusammenhang ist nicht die Zuständigkeits­
bestimmung in Artikel 90 der Bundesverfassung angespro­
chen - ich habe es bereits erwähnt-, sondern angespro­
chen ist der in Artikel 44 der Bundesverfassung verankerte 
Grundsatz, wonach Bund und Kantone zusammenarbeiten 
und einander bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. 
Es geht aus der Sicht der Kantone um die sogenannte Bun­
destreue. 
Zulässig ist ohne Zweifel, dass der Kanton Basel-Stadt be­
ziehungsweise seine zuständigen Organe sowohl bei der 
Formulierung der Energiepolitik als auch bei deren Umset­
zung im vorgegebenen rechtlichen Rahmen sich in dem 
Sinne äussern und handeln können, dass auf die Nutzung 
von Kernenergie verzichtet werden solle. Es ist in diesem 
Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass gerade im 
Bereich der Kernenergie die Gesetzgebung - konkret: das 
Kernenergiegesetz - ausdrücklich vorsieht, dass die Stand­
ortkantone vor der Erteilung einer Rahmenbewilligung an­
gehört werden müssen und dass ihren Anliegen nach Mög­
lichkeit Rechnung zu tragen ist. Im Weiteren ist im 
Kernenergiegesetz vorgesehen, dass der Entscheid über die 
Erteilung der Rahmenbewilligung dem fakultativen Referen­
dum untersteht. 
Klar nicht zulässig - ich wiederhole: klar nicht zulässig -
wäre jedoch Paragraf 31 Absatz 3 der Kantonsverfassung 
von Basel-Stadt als Grundlage für eine Verhinderungspolitik. 
Die Kantone können wohl mit den ihnen zur Verfügung ste­
henden Instrumenten - Vernehmlassung, Kantonsinitiative, 
Kantonsreferendum - auf eine Änderung der Politik hinwir­
ken, sie dürfen aber bundesrechtliche Entscheide, welche 
von den zuständigen Organen in den dafür vorgesehenen 
Verfahren ergangen sind, nicht unterlaufen, und sie dürfen 
deren Vollzug nicht verhindern. Dies gilt namentlich auch für 
energiepolitische Entscheide im Bereich der Kernenergie, 
und dies wird zum Beispiel namentlich dann für das 
StromVG gelten, wenn dieses dann einmal in Rechtskraft er­
wachsen sein wird. 
Bei der Formulierung in Paragraf 31 - «Er», gemeint ist der 
Kanton Basel-Stadt, «wendet sich gegen die Nutzung von 
Kernenergie» - ist nach Auffassung der Kommissionsmehr­
heit der Begriff «Nutzung» in einem weiten, politischen Sinn 
zu verstehen. Gemeint ist, dass die Energieversorgung in­
skünftig nach Möglichkeit ohne Kernenergie zu erfolgen hat. 
Diesen Standpunkt zu vertreten und danach im vorgegeben 
erlaubten Rahmen zu handeln ist dem Kanton Basel-Stadt 
beziehungsweise dessen zuständigen Organen gestattet. 
Ob dieses Ziel dann auch verwirklicht werden kann, ist 
natürlich eine andere Frage, die aber hier nicht zur Dis­
kussion steht. Nicht zulässig hingegen wäre ein Verhalten, 
das beispielsweise einem im Kanton Basel-Stadt domizilier­
ten Stromkonsumenten, insbesondere einem Unternehmen, 
verbieten würde, Kernenergie zu beziehen. 
Weshalb wurden früher ähnliche Bestimmungen der Kan­
tone Genf und Baselland nur mit Vorbehalt gewährleistet? 
Sie haben dies der Botschaft entnehmen können. Die For­
mulierungen in der Verfassung des Kantons Genf und der 
Verfassung des Kantons Baselland waren gegenüber der 
Formulierung in der vorliegenden Verfassung des Kantons 
Basel-Stadt deutlich strenger. Die Formulierung beispiels­
weise in der seinerzeitigen Revisionsvorlage des Kantons 
Genf ging dahin, dass die kantonalen Behörden sich mit 
allen juristischen und politischen Mitteln gegen die Kernen­
ergie zu wenden hatten: «Les autorites cantonales s'oppo­
sent par tous les moyens juridiques et politiques a leur dis­
position .... », so lautete diese Bestimmung, und die 
entsprechende Formulierung des Kantons Baselland ging in 
eine ähnliche Richtung. Dort, bei der seinerzeitigen Revisi-
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onsvorlage des Kantons Baselland, gab es noch ein zusätz­
liches Element, nämlich die Verpflichtung, der Kanton Basel­
land habe sich insbesondere auch gegen die Erstellung von 
Nuklearanlagen in Nachbarkantonen zu wenden, was in fö­
deralistischer Hinsicht nicht ganz ohne Belang ist. 
Gestatten Sie mir schliesslich noch die Feststellung, dass im 
Grunde genommen materiell zwischen der Meinung der 
Mehrheit und jener der Minderheit kein grosser oder über­
haupt kein Unterschied besteht. Die Mehrheit vertraut dem 
Kanton Basel-Stadt und seinen Behörden, dass man im 
Sinne von Artikel 44 der Bundesverfassung nicht gegen 
Bundesrecht verstossen wird. Die Minderheit hingegen zeigt 
zwar nicht die Rote, aber immerhin die Gelbe Karte. 
Ich stelle abschliessend eine Frage, die von einem Mitglied 
der Kommission gestellt wurde. Würden wir bei der Gewähr­
leistung auch einen Vorbehalt anbringen, wenn beispiels­
weise der Kanton Aargau eine entsprechende Revision sei­
ner Kantonsverfassung unterbreiten würde und dort stehen 
würde: «Der Kanton setzt sich für die Nutzung der Kernener­
gie ein»? 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Kommissionssprecher, 
Herr lnderkum, hat das Wesentliche gesagt. Wir sind der 
Meinung, dass die Kantonsverfassung Basel-Stadt, wie sie 
jetzt vorliegt, vom Bund genehmigt werden sollte, und zwar 
deshalb: Sie ist zu gewährleisten, und nur in einem Punkt ist 
zu prüfen, ob ein Widerspruch mit dem Bundesrecht vor­
liege. Es geht nicht um eine inhaltliche Prüfung, sondern nur 
um die Gewährleistung, darum, dass eben mit dieser Verfas­
sung kein Widerspruch zum Bundesrecht vorliegt. 
Für die Diskussion geht es, wie Sie gesehen haben, um eine 
Bestimmung. Die Frage ist insbesondere schon in der Bot­
schaft aufgeworfen worden, ob Paragraf 31 Absatz 3 der 
Kantonsverfassung Basel-Stadt unter dem Vorbehalt zu ge­
währleisten ist, dass die Umsetzung der darin vorgesehenen 
Pflicht, sich gegen die Nutzung der Kernenergie zu wenden, 
die Anwendung des Bundesrechtes nicht vereitelt. 
Wenn eine Verfassung genehmigt werden soll, dann ist die 
Meinung die, dass gemäss Auffassung der genehmigenden 
Instanz, also hier jetzt des Parlamentes, keine Verletzung 
des Bundesrechtes vorliegen darf. Das ist die Meinung des 
Parlamentes. Im Grunde genommen stellt sich diese Frage 
natürlich bei jeder Bestimmung in einer kantonalen Verfas­
sung, ob man nicht noch ausdrücklich sagen solle, die Ge­
währleistung erfolge nur unter dem Vorbehalt, dass die An­
wendung dieser Verfassung das Bundesrecht nicht vereitle. 
Das gilt immer. 
Warum es hier nochmals geprüft worden ist, liegt an der ge­
schichtlichen Betrachtung. Es ist eindeutig, dass vor zwan­
zig Jahren, als beim Bau der Kernkraftwerke der Höhepunkt 
der leidenschaftlichen Auseinandersetzung erreicht war, 
Kantone mindestens unter Verdacht standen, der Kanton 
Basel-Landschaft insbesondere, eine Bestimmung in die 
Verfassung aufnehmen zu wollen, um Kernkraftwerke in der 
Nachbarschaft bzw. in anderen Kantonen aktiv zu verhin­
dern. Das wäre eine Verletzung des Bundesrechtes gewe­
sen. Mindestens bestanden Indizien dafür, dass solch eine 
Verletzung des Bundesrechtes mit einer Verfassungsbestim­
mung vielleicht nicht gerade gewollt, aber in Kauf genom­
men worden wäre. Das galt für die Kantone Genf und Basel­
Landschaft. Darum ist man damals anderer Auffassung ge­
wesen als heute. Es war auch eine strikter abgefasste For­
mulierung, sodass man dort das Indiz herauslesen konnte 
und Anzeichen bestanden, dass sich die betreffenden Kan­
tone nicht an das Bundesrecht halten würden oder halten 
wollten. 
Das ist in diesem Fall anders. Die vorliegende Bestimmung 
beinhaltet nämlich, dass sich der Kanton gegen die Kernen­
ergie wenden kann, aber nur innerhalb seines Kompetenz­
bereiches und ausdrücklich, ohne Bundesrecht zu verletzen; 
die Bundestreue gilt allgemein. Darum haben wir Ihnen vor­
geschlagen, auf diesen Vorbehalt zu verzichten. Wenn keine 
solchen Indizien vorliegen, dass der Kanton eine Verletzung 
des Bundesrechtes möchte oder sogar in Kauf nimmt, soll-
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ten wir auf einen solchen Satz verzichten, weil damit natür­
lich auch das Misstrauen und die Unterstellung zum Aus­
druck kämen, der betreffende Kanton habe hier legiferiert, 
um Bundesrecht verletzen zu können oder die Verletzung 
von Bundesrecht in Kauf zu nehmen. 
Wir bitten Sie daher, diese Kantonsverfassung ohne Vorbe­
halt zu gewährleisten, so, wie sie vorliegt. 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de pJein droit 

Bundesbeschluss über die Gewährleistung der Verfas­
sung des Kantons Basel-Stadt 
Arrete federal accordant la garantie federale a la Consti­
tution du canton de Bäle-Ville 

Detailberatung - Discussion par articJe 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.1 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Reimann, Büttiker, Kuprecht, Schmid-Sutter Carlo) 
Die in der Volksabstimmung vom 30. Oktober 2005 ange­
nommene Verfassung des Kantons Basel-Stadt wird ge­
währleistet. Die Gewährleistung von Paragraf 31 Absatz 3 
erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Umsetzung der darin 
vorgesehenen Pflicht, sich gegen die Nutzung der Kernener­
gie zu wenden, die Anwendung des Bundesrechtes nicht 
vereitelt. 

Art.1 
Proposition de Ja majorite 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de Ja minorite 
(Reimann, Büttiker, Kuprecht, Schmid-Sutter Carlo} 
La garantie federale est accordee a la Constitution du can­
ton de Bäle-Ville, acceptee lors de la votation populaire du 
30 octobre 2005. Le paragraphe 31 alinea 3 n'est toutefois 
garanti que sous reserve que la mise en oeuvre de l'obliga­
tion qu'elle impose a l'Etat de s'opposer a l'utilisation de l'en­
ergie nucleaire n'entrave pas l'application du droit federal. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Ich habe mir 
erlaubt, die Begründung der Mehrheit uno actu darzulegen, 
mit dem, was es sonst noch zu sagen gibt. 

Reimann Maximilian (V, AG): Da der Kommissionssprecher ja 
den umstrittenen Paragrafen bereits behandelt hat und der 
Bundesrat auch seine Meinung dazu gegeben hat, komme 
ich jetzt noch wie die alte Fasnacht hinterher und begründe 
Ihnen noch den Minderheitsantrag. Aber es hat schon Unan­
genehmeres gegeben als das. Ich werde nun also den Min­
derheitsantrag begründen. Sie haben es ja gehört, die Min­
derheit Ihrer Kommission schlägt Ihnen vor, den Passus 
über die Verpflichtung des Kantons Basel-Stadt, sich gegen 
die Nutzung der Kernenergie zu wenden, nur unter dem Vor­
behalt zu gewährleisten, dass damit die Anwendung von 
Bundesrecht nicht vereitelt wird. 
Vor 18 bzw. vor 20 Jahren hatte die Alternative, vor die sich 
das Parlament damals gestellt sah, noch gelautet: Nichtge­
währleistung oder Gewährleistung unter Vorbehalt. Damals, 
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Sie haben es gehört, ging es um die Kantonsverfassungen 
von Basel-Landschaft und Genf, die ähnliche und - ich gebe 
es zu, Herr Kollege lnderkum - etwas schärfer formulierte 
Kernenergieartikel in ihre Grundgesetze aufgenommen hat­
ten. Aber im Kern läuft es auf dasselbe hinaus, inhaltlich 
meinen sie zweifellos dasselbe. 
Im Verhältnis von zwei zu eins entschied sich der Ständerat 
damals für die mildere Variante der Gewährleistung unter 
Vorbehalt. Ich selber gehörte am 20. Juni 1988, als es um 
die Verfassung des Kantons Genf ging, noch dem National­
rat an. Ich habe im Amtlichen Bulletin nachgelesen und fest­
gestellt, dass ich mich damals schon zu Wort gemeldet 
hatte, und ich plädierte damals für Nichtgewährleistung. Die 
eidgenössischen Räte bekräftigten mit der Gewährleistung 
unter Vorbehalt aber das Präjudiz, das zwei Jahre vorher 
schon im Fall Basel-Landschaft so geschaffen worden war. 
Heute bin ich - und es freut mich, das an die Adresse der 
Basel-Städter festhalten zu dürfen - offensichtlich vom Sau­
lus zum Paulus geworden. Ich bin für die Gewährleistung 
des neuen Kernenergieparagrafen in der Verfassung von Ba­
sel-Stadt, aber, wie es das Parlament 1986 und 1988 vorge­
zeichnet hat, unter Vorbehalt, auf dass damit nichts im 
Schilde geführt wird, was gegen Bundesrecht verstösst, die 
Bundestreue unterläuft oder die Zusammenarbeitspflicht un­
ter den Kantonen untergräbt. 
Damit sei nochmals klar unterstrichen: 
1. Ich will mich keineswegs als Gegner irgendeines Kantons 
verstanden wissen. Es geht mir einzig und allein ums Prin­
zip. Dieses Prinzip lautet: Ich bin enttäuscht über Kantone, 
die die Nutzung der Kernenergie behindern, aber frisch, froh 
und scheinheilig zulassen, dass daheim aus der Steckdose 
munter Kernenergie bezogen werden kann. 
2. Ich bin kein Vertreter der Atomlobby, wie es mir ein Basler 
SP-Nationalrat letzten Samstag in der «Basler Zeitung» un­
terstellt hat. Aber ich bin Vorstandsmitglied des Energiefo­
rums Nordwestschweiz, einer privaten Vereinigung von eid­
genössischen und kantonalen Parlamentariern sowie von 
Wissenschaftern und Wirtschaftsleuten aus der Nordwest­
schweiz, die sich für eine sichere und ausreichende Ener­
gieversorgung von Haushalten und Unternehmen in unse­
rem Landesteil einsetzen. Damit habe ich auch meine 
Interessenbindung offengelegt. In diesem Energieforum wol­
len wir ebenso mit einer sicheren Energieversorgung die 
Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität unserer Re­
gion stärken. 
Der neue Anti-Kernenergie-Artikel von Basel-Stadt verunsi­
chert uns und verunsichert die Energieversorgung unserer 
Region aber doch in nicht zu unterschätzender Art und 
Weise. Was heisst konkret, der Kanton Basel-Stadt müsse 
sich gemäss seiner Verfassung künftig gegen die Nutzung 
der Kernenergie einsetzen? Ist der Kanton dann verpflichtet, 
Obstruktion gegen den Bau und den Betrieb von Anlagen zu 
betreiben, die Kernenergie produzieren oder transportieren? 
Oder muss der Kanton gar ein Gesetz erlassen, das den En­
ergieversorgungsunternehmen der Region verbieten würde, 
ihren Kunden auf Kantonsgebiet Strom aus Kernenergie zu 
liefern? Falls dem so wäre: Was hiesse das für die Nachbarn 
in der Region, zu denen auch ich als Fricktaler gehöre? 
Könnte die Energieversorgung der Anrainergebiete ohne 
Kernenergie, insbesondere im Winterhalbjahr, immer noch 
gewährleistet werden? Es kann mir als Fricktaler und Aar­
gauer somit nicht gleichgültig sein, was Basel-Stadtenergie­
politisch vorhat. 
Nur so zur oberflächlichen Beruhigung einiger Gemüter ist 
dieser Artikel wohl kaum geschaffen worden. Der Kanton 
Basel-Stadt soll deshalb, wenn wir auf Bundesebene seine 
neue Verfassung gewährleisten, klar zur Kenntnis nehmen, 
dass er den sogenannten Atomartikel niemals - niemals! -
in bundesrechtswidriger Weise umsetzen darf. Deshalb: Ge­
währleistung ja, aber unter dem Vorbehalt, dass damit kein 
Bundesrecht verletzt wird. 
Deshalb bitte ich Sie namens der Kommissionsminderheit, 
den vom Parlament vor 20 Jahren eingeschlagenen Weg zu 
bekräftigen und den Anti-Kernenergie-Artikel nur unter be­
sagtem Vorbehalt zu gewährleisten. 

Pfisterer Thomas (RL, AG): Die Bundesversammlung darf 
diese Bestimmung meines Erachtens genehmigen, und 
zwar ohne Wenn und Aber - ob mit oder ohne Minderheit, 
spielt letztlich keine Rolle. Ich stimme für die Mehrheit. 
Die rechtliche Bedeutung dieser Bestimmung ist beschränkt; 
der Kommissionssprecher hat dies deutlich zum Ausdruck 
gebracht. Sie betrifft nur die Kompetenzverteilung. Bei der 
Ausübung dieser Kompetenz muss sich der Kanton Basel­
Stadt an die Rechtsordnung halten, und zwar an die Rechts­
ordnung des Bundes wie auch an jene der Nachbarkantone. 
Es gibt kein Widerstandsrecht gegen den Bund. Im funktio­
nierenden Rechtsstaat ist man auf die Rechtsmittel und die 
demokratischen Wege verwiesen, die zur Verfügung stehen. 
Ergänzt sei, dass sich das auch auf das Gebiet eines Nach­
barkantons bezieht: Es wäre nicht zulässig, unter Berufung 
auf diese Bestimmung politische Aktivitäten in einem Nach­
barkanton zu initiieren, zu finanzieren und mitzutragen. 
Was ist der Grund für diese Toleranz? Der Föderalismus er­
trägt eben den Pluralismus. Ein blosser Zielkonflikt zwischen 
eidgenössischer und kantonaler Politik macht keine Bundes­
rechtswidrigkeit aus. Die Kantone dürfen in ihren Verfassun­
gen auch andere Auffassungen zum Ausdruck bringen, 
selbst wenn dies für den Bund ärgerlich und mühsam ist. Fö­
deralismus ist eine anspruchsvolle Staatsform. Es ist ein li­
berales Grundbekenntnis, das hier durchschlägt. 
Wenn man aus einer derartigen Bestimmung keinen Nach­
teil ableiten will, dann muss das auch heissen, dass man 
daraus keinen Vorteil zulasten anderer Kantone ableiten 
darf. Was heisst das konkret? Hier möchte ich den Gedan­
ken von Kollege Reimann weiterführen. Wir laufen in diesem 
Land auf eine Versorgungslücke zu, wir laufen auf das Ende 
der Versorgung mit Kernenergie zu, sei es aus dem Inland, 
sei es aus dem Ausland. Hier kann sich nun die Frage stel­
len, wie man mit dieser Knappheit umgeht. Es dürfte doch 
klar sein, dass dann Kantone, die wie hier beispielsweise 
Basel-Stadt eine derartige Bestimmung in ihre Kantonsver­
fassung aufnehmen, daraus keinen Vorteil zulasten anderer 
Kantone ableiten können - etwa einen Vorteil beim Bezug 
von Wasserkraftenergie anstelle der jetzt nicht mehr beste­
henden Kernenergie. Das muss klargestellt werden. 
Schliesslich - wie der Kommissionssprecher gesagt hat -: 
Eine Genehmigung ist kein Blankoscheck, man kann sie wi­
derrufen. Wenn sich die Anwendung als bundesrechtswidrig 
erweisen sollte, dann ist sie ohnehin wirkungslos. Die Kan­
tone dürfen auch dort, wo sie Spielraum haben, nicht gegen 
den Sinn und Geist des Bundesrechtes verstossen und des­
sen Zwecke nicht beeinträchtigen und auch nicht vereiteln; 
davon hat sich offenbar die Minderheit führen lassen. Des­
halb habe ich letztlich Mühe mit dem Minderheitsantrag, weil 
er etwas ausdrückt, was ohnehin generell gelten muss. 
Wenn wir das in einzelnen Fällen ausdrücklich sagen und in 
anderen nicht, kann sich die Frage stellen, ob es dann in den 
anderen Fällen nicht gelte. Das ist ja sicher nicht die Mei­
nung, auch nicht die Meinung der Minderheit. 
Schliesslich steckt für mich hinter dieser Bestimmung ein po­
litisches Problem; das ist für mich das Eigentliche an dieser 
Geschichte. Es ist ein Stück Sankt-Florians-Politik, das hin­
ter dieser Bestimmung steht. Zunächst meine ich, dass 
diese Bestimmung das Zusammenleben in der Nordwest­
schweiz nicht erleichtert. Ich sage das bewusst aus der 
Sicht des grössten Nordwestschweizer Kantons und stelle 
etwa die Frage, wie die S-Bahn Basel ohne den Aargau ge­
startet wäre, und stelle etwa die Frage, wie die Fachhoch­
schule Nordwestschweiz ohne den Aargau zustande gekom­
men wäre. Man könnte andere Beispiele erwähnen. Wenn 
man so miteinander umgeht, erleichtert das die Zusammen­
arbeit nicht. 
Es geht aber noch um ein weiteres Problem, das gerade den 
Ständerat angehen muss: Es geht um die Konflikte zwischen 
Kantonen und der Bundesinfrastruktur. Der Bund hat eigene 
Werke, die Bahn und nun auch die Nationalstrasse. Das 
Bundesrecht ermöglicht eine Reihe von Werken: Kraftwerke 
aller Art, Stromleitungen, Pipelines, Entsorgungsanlagen, 
Flugplätze usw. Wo soll all das realisiert werden, wenn sich 
diese Grundhaltung von Basel-Stadt durchsetzen sollte? 
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Gerade aus aargauischer Sicht könnte man sagen: Jetzt ist 
genug! Ich denke etwa an die Ausbaupläne der Bahn zwi­
schen Aarau und dem Limmattal. Das ist ein Werk, das uns 
gewaltig belasten kann und gegen das ich grosse Bedenken 
habe. Das muss ich deutlich sagen: Ich habe grosse Beden­
ken. Es bringt uns im Übrigen auch nichts; aber das sage ich 
nur nebenbei. Letztlich steckt hinter dieser Bestimmung also 
ein Problem der freundeidgenössischen Solidarität und nicht 
ein Rechtsproblem. 
Für mich ist es ein Zeichen der Entsolidarisierung. So kön­
nen wir nicht miteinander umgehen. Es darf nicht einreissen, 
dass man nur die Vorteile der Gemeinschaft, der Eidgenos­
senschaft, für sich in Anspruch nimmt und sich bei den 
Nachteilen zurückhält. Das ist es, was mich ärgert. Es ist ein 
bedauerliches Zeichen der Entsolidarisierung, das unsere 
Zusammenarbeit erschwert. Trotzdem sage ich tolerant Ja 
zur Genehmigung. 

Stähelin Philipp (C, TG): Ich habe dieser Diskussion nun mit 
viel Interesse zugehört. Wenn ich das Wort ergreife, dann 
tue ich das nicht, um in die materielle Diskussion einzugrei­
fen. Dafür bin ich zu wenig vorbereitet. 
Weshalb also? Unter anderem deshalb, weil in der Botschaft 
des Bundesrates zu dieser Bestimmung, die immerhin, das 
haben wir gehört, eine gewisse Praxisänderung bei der Ge­
nehmigung beinhaltet, keinerlei Ausführungen gemacht wer­
den. Früher, Sie erinnern sich, hatten wir sehr ausführliche 
Kommentare zu den Verfassungsänderungen der Kantone. 
Das ging beinahe bis zur Applizierung der Kommaregeln; da 
bin ich einverstanden, dass man von dieser Praxis wegge­
kommen ist. Aber seit der Genehmigung der totalrevidierten 
Zürcher Verfassung enthält der Kommentar des Bundesra­
tes in der Botschaft lediglich den stereotypen Satz unter Zif­
fer 4 zur Verfassungsmässigkeit, ohne auf die Bestimmun­
gen überhaupt einzugehen. Das wiederum scheint mir jetzt 
auch der Sache nicht mehr ganz gerecht zu werden. Ich 
wäre deshalb dankbar und froh, wenn der Bundesrat seine 
Praxis - es ist jetzt der zweite oder dritte Fall - noch einmal 
überdenken könnte. Es hat in dieser Verfassung sehr inter­
essante weitere Paragrafen, die meines Erachtens einen ge­
wissen Kommentar auch für die Zukunft als Weglinie für die 
Kantone selber verdient hätten. Ich denke beispielsweise an 
die Paragrafen 3, 4 oder 82. 
Zur Diskussion hier habe ich konkret wie gesagt keine Be­
merkung. 

Fetz Anita (S, BS): Ich danke Ihnen als Vertreterin von Ba­
sel-Stadt für diese interessante Diskussion. Wir stehen ja 
selten im Blickfeld des nationalen Interesses. 
Die Kommissionsminderheit möchte bei Paragraf 31 Ab­
satz 3 einen Vorbehalt anbringen. Der Kommissionspräsi­
dent hat das Juristische eigentlich sehr klar ausgeführt. Ich 
möchte einfach zwei, drei Überlegungen beifügen, die Sie 
auch beruhigen könnten, und zwar in Bezug auf die Frage, 
was denn hinter dieser Bestimmung stehen könnte. 
Die totalrevidierte Verfassung des Kantons Basel-Stadt ist 
am 30. Oktober 2005 von der Stimmbevölkerung des Kan­
tons angenommen worden, und zwar von drei Vierteln der 
Stimmenden, also mit einem überwältigenden Mehr. Die 
Basler Bevölkerung steht also hinter dieser Verfassung. 
Aus dem Votum von Kollege Reimann habe ich die Befürch­
tung herausgehört, die Versorgungssicherheit könnte tan­
giert werden, wenn man beim Energieartikel keinen Vorbe­
halt anbringt. Nun ist es aber so, dass dieser Paragraf von 
seiner Geschichte und seinem Inhalt her gar nicht bundes­
rechtswidrig ausgelegt werden kann. 
Zuerst zur Befürchtung von Kollege Reimann: Auch Basel 
hat ein sehr grosses Interesse an der Versorgungssicher­
heit. Deshalb besteht besagter Paragraf 31 nicht nur aus Ab­
satz 3; der Paragraf hat auch einen Absatz 1 , der die Versor­
gungssicherheit zum Ziel hat. Darum sind die Befürchtungen 
von Herrn Reimann gar nicht angebracht. 
Noch wichtiger ist der Umstand, dass der Paragraf gar nicht 
bundesrechtswidrig ausgelegt werden kann. Er besteht ja 
aus zwei Elementen: Einerseits soll der Kanton keine Beteili-
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gungen an Kernkraftwerken halten, andererseits soll er für 
Versorgungssicherheit sorgen. Dass er sich dabei gegen die 
Nutzung der Kernenergie wendet, ist kein Grund, einen Vor­
behalt zu machen. Nun könnten Sie einwenden, vielleicht 
habe ja die Bestimmung, die als Vorlage diente, das Bun­
desrecht verletzt und es sei einfach unentdeckt geblieben, 
weil kantonale Gesetze ja nicht gewährleistet werden müs­
sen. Ich kann Ihnen versichern, dass dem nicht so ist. Der 
Paragraf basiert nämlich auf dem Gesetz vom 14. Dezember 
1978 betreffend den Schutz der Bevölkerung vor Atomkraft­
werken. Dort ist explizit abgeklärt worden, dass das «im 
Rahmen des Bundesrechtes und des kantonalen Ver­
fassungsrechtes» ist. Dieser Paragraf bewegt sich also aus­
drücklich und eindeutig im Rahmen des übergeordneten 
Bundesrechtes, und das ist auch in den Materialien und in 
den Diskussionen im Verfassungsrat des Kantons Basel­
Stadt so ausgeführt worden. So viel zu den juristischen Fra­
gen. 
Noch ein kurzes Wort zum Politischen; das ist ja der Kern 
des Anliegens der Minderheit und nicht die juristische Frage­
stellung. Ich glaube, Sie werden sich daran gewöhnen müs­
sen, dass sich die Basler Bevölkerung seit mehr als zwanzig 
Jahren - konkret seit der Debatte um das AKW Kaiser­
augst - mehrfach gegen die Nutzung von Kernenergie aus­
gesprochen hat. Als Folge davon verfügt der Kanton Basel­
Stadt über eine moderne, beispielhafte Energiepolitik, die 
auf Energieeffizienz und Förderung der Alternativenergien 
ausgerichtet ist. Das macht die Nutzung der Kernenergie 
mittelfristig unnötig. Die Schweiz wäre gut beraten, eine 
ähnliche moderne Energiepolitik zu betreiben. Das ist aber 
nicht Gegenstand der Gewährleistung, sondern mir geht es 
ausdrücklich um die juristische, verfassungsmässige Bewer­
tung. Diese ist nach allen Abklärungen eindeutig; auch un­
ser Justizdirektor hat das nochmals bestätigt, der Bundesrat 
bestätigt es, der Nationalrat hat es gestern bestätigt, und die 
Mehrheit Ihrer Kommission bestätigt es. Es gibt keinen 
Grund, hier einen Vorbehalt anzubringen. 
Ich danke Ihnen deshalb für die Gewährleistung der Verfas­
sung des Kantons Basel-Stadt. 

Schmid-Sutter Carlo (C, Al): Das Votum von Frau Fetz hat 
mich noch aufgerufen, eine kurze Replik abzugeben. Frau 
Fetz, Sie sagen, dass der Bund, die Eidgenossenschaft, die 
Schweiz langsam zur Kenntnis nehmen solle, dass sich der 
Kanton Basel-Stadt wiederholt gegen die Nutzung von Kern­
energie ausgesprochen habe. Ich glaube, das nehmen wir 
zur Kenntnis, komplettieren den Satz aber mit folgendem 
Nachsatz: « .... dabei aber frisch-fröhlich Kernenergie nutzt!» 
Das ist das Problem, das dahintersteckt, dass Sie hier eine 
Politik propagieren, die, wenn alle sie tun, die Durchkreu­
zung der schweizerischen Energiepolitik darstellt. Das ist 
das Problem, das ich dabei habe und das mich dazu führt, 
diesen Minderheitsantrag zu unterstützen. Die energiepoliti­
sche Diskussion werden wir nächste Woche unter Umstän­
den führen müssen. Aber es ist eine Frage der Bundestreue. 
zweifellos kann man sagen, die Kantone seien alle zusam­
men an die Bundestreue gehalten, aber es war zumindest 
nicht schädlich, in dieser Diskussion auszuloten, was mög­
lich ist und was nicht möglich ist. 
Ich glaube, das gesagt zu haben, ist heute Morgen nicht 
schädlich, auch nicht mit Blick auf den Kanton Basel-Stadt, 
dessen Sensibilität nach Kaiseraugst völlig unbestritten ist. 
Aber es ist ein Unterschied, sensibel zu sein für den Stand­
ort einer Stromproduktionsanlage und sensibel zu sein für 
die Art des produzierten Stroms. Ich glaube, hier ist die tat­
sächliche Haltung der Basler weitaus pragmatischer als ihre 
politische Stellungnahme. 

Berset Alain (S, FR): La tournure de la discussion m'incite 
aussi a prendre la parole. La tentation politique existe! Per­
sonne ne peut dire aujourd'hui que le constituant bälois ne 
savait pas ce qu'il faisait en adoptant sa constitution. II savait 
que le droit federal devait etre respecte; il savait aussi qu'il 
avait le droit de prendre une position politique. Et notre röle 
ici est de verifier que la Constitution du canton de Bäle-Ville 
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puisse etre interpretee conformement au droit federal et, 
puisque c'est le cas, notre röle est d'accorder sans reserve 
la garantie federale. 
Bien sür, je vois que la tentation politique existe aussi dans 
nos travaux. Et je serais aussi tente de vous dire combien je 
trouve la Constitution du canton de Bäle-Ville equilibree: eile 
est claire, eile sonne juste, eile me parait, par sa structure et 
son contenu, etre une constitution interessante et de qualite. 
Je peux vous le dire; mais en vous le disant, je ne reponds 
pas a la question qui est posee. Cela me semble justement 
etre cette meme tentation politique qui preside a l'action de 
la minorite, pour dire au constituant bälois, d'une maniere ou 
d'une autre, que l'on n'est pas d'accord avec son opposition 
a l'energie nucleaire. 
Et pourtant, le constituant bälois a le droit de s'opposer a 
l'energie nucleaire. II a le droit de le faire, parce qu'une cons­
titution cantonale est d'abord un acte politique et c'est, dans 
notre organisation institutionnelle, un acte politique qu'un 
canton peut tout a fait poser. La question ici n'est pas de sa­
voir si on est d'accord ou pas, mais s'il y a un probleme de 
compatibilite avec le droit federal. 
Sous cet angle, que pourrait-on reprocher a cette disposi­
tion? On pourrait tenter de lui reprocher deux choses: 
d'abord d'empieter sur le domaine de competence de la 
Confederation, et ensuite son manque de fidelite confede­
rale, si je peux le formuler ainsi, qui voudrait qu'un canton ne 
nuise pas a la cohesion nationale et soit fidele aux objectifs 
de la Confederation. 
II semble que la premiere critique concernant le fait que ce 
ne soit pas de la competence du canton ne resiste pas a 
l'analyse; car il faut tenir compte du contexte dans lequel 
prend place le paragraphe 31 alinea 3. C'est aussi le con­
texte qui permet de restituer son veritable sens a ce para­
graphe. Ce paragraphe invite les autorites bäloises a s'oppo­
ser a l'utilisation de l'energie nucleaire, mais dans le cadre 
du droit federal, comme le montrent les premiers articles de 
la constitution. Lisez le debut de la Constitution cantonale, 
dans lequel on voit tres clairement que le constituant bälois 
se situe dans le cadre du droit federal; cela me parait abso­
lument clair. Alors, on doit lire le paragraphe 31 alinea 3 
comme une invitation a s'opposer a l'energie nucleaire sur le 
territoire cantonal, dans les consultations, dans les referen­
dums ou dans d'autres cadres. 
Le deuxieme argument, celui de la fidelite confederale, est 
probablement aussi plus emotionnel, comme il ressort de 
notre discussion. Nous souhaiterions tous ici, souvent, que 
les cantons marchent toujours au pas et ne contestent pas 
les decisions ou les positions des Chambres federales. lls 
en ont pourtant la possibilite, meme si c'est parfois desa­
greable. lls peuvent s'opposer a des positions qui sont arre­
tees ici et ils le font, parfois au moyen d'un referendum. Et 
dans le cas qui nous occupe, nous ne devons pas oublier 
que la Constitution du canton de Bäle-Ville a ete adoptee a 
une tres large majorite de la population bäloise, a peu pres 
par les trois quarts. 
Dernier point, avec Bäle-Ville, Säle-Campagne et Geneve, 
nous avons trois cantons qui connaissent une disposition sur 
l'energie nucleaire. Ces trois cantons representent ensemble 
2 pour cent du territoire national et cela n'empeche encore 
pas la Confederation de remplir ses täches. Et que se pas­
serait-il si tous les cantons se mettaient a adopter des arti­
cles sur l'energie nucleaire - je crois qu'on en est loin? II fau­
drait alors constater que l'opinion a change et se demander 
librement quelles pourraient en etre les consequences pour 
la politique federale. 
Avec ces considerations, il me semble que notre röle ce ma­
tin doit etre d'accorder la garantie federale a la Constitution 
du canton de Bäle-Ville, sans reserve, et je vous invite donc 
a suivre la majorite. 

lnderkum Hansheiri (C, UR), für die Kommission: Diese De­
batte ist jetzt natürlich weit über das hinausgegangen, was 
hier eigentlich zur Diskussion steht. Aber ich meine, dass es 
gar nicht schlecht ist, dass diese Diskussion zum Teil sehr 
engagiert geführt wurde. Aber der Präsident der UREK, Herr 

Kollege Schmid, hat darauf hingewiesen, dass wir in der 
nächsten Woche im Rahmen der Beratungen des StromVG, 
des EleG und des Energiegesetzes sicher noch die Gele­
genheit haben werden, uns auch über energiepolitische Fra­
gen zu unterhalten. 
Ich darf Sie einfach bitten, zu bedenken, worum es hier geht. 
Es geht um die Frage der Gewährleistung der Verfassung 
von Basel-Stadt. Ich habe versucht, Ihnen vor allem die 
staatsrechtlichen, aber sicher teilweise auch staatspo­
litischen Parameter, Rahmenbedingungen, die sich uns hier 
stellen, darzulegen. Ich habe insbesondere auch aus dem 
Votum von Kollege Reimann als Sprecher der Minderheit 
nichts entnehmen können, was dem Rahmen, den ich auf­
gezeigt habe, widersprechen würde. 
Ich glaube, im Grunde genommen konzentriert sich die 
Frage auf Folgendes: Steckt in der Bestimmung, er wende 
sich gegen die Nutzung der Kernenergie, der Keim dafür, 
dass der Kanton Basel-Stadt bzw. dessen Organe gegen die 
Bundestreue im Sinne von Artikel 44 der Bundesverfassung 
verstossen können? Das ist die entscheidende Frage. Und 
da sage ich nochmals: Die Kommissionsmehrheit ist der Auf­
fassung, dass dem nicht so ist; wir haben das Vertrauen, 
dass sich der Kanton Basel-Stadt bzw. seine Behörden ent­
sprechend verhalten werden. Die Kommissionsminderheit -
das sage ich auch noch einmal - hat hier nicht die Rote, 
sondern die Gelbe Karte gezückt. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Stähelin hat darauf auf­
merksam gemacht, dass die Botschaft vielleicht etwas kurz 
ausgefallen ist, insofern, als sie auf diese Problematik nicht 
eingeht. Ich muss Ihnen Recht geben: Bei der Prüfung hat 
man diese Problematik gar nicht in diesem Sinne erkannt 
oder erkennen wollen. Es liegt hier keine Praxisänderung 
bezüglich Genehmigung vor. Es ist natürlich geprüft worden, 
wie es um die Genehmigung der Verfassungen von Basel­
land und Genf vor zwanzig Jahren stand. Das war eine 
andere Formulierung; sie war explizit auf einen Widerstand 
gegen aktuelle Kernkraftwerke in anderen Kantonen ausge­
richtet. Ich nehme mit, dass man hier vielleicht etwas sensi­
bler sein sollte, mache Sie aber darauf aufmerksam, dass es 
natürlich bei der Gewährleistung von Verfassungen immer 
etwas problematisch ist, wenn man bei Bestimmungen sen­
sibel ist, deren Inhalt man politisch nicht teilt. Das ist hier 
ausgesprochen der Fall; ich teile diese Formulierung 
politisch nicht, das wird in der Energieversorgungsdebatte 
zum Ausdruck kommen. Aber es ist hier nicht erkannt wor­
den. 
Wir haben die Gewährleistung der Verfassung des Kantons 
Graubünden gehabt. Damals hat Herr Schmid Carlo zu 
Recht auf eine Bestimmung zur Beibehaltung des Majorz­
systems und der Wahlkreiseinteilungen aufmerksam ge­
macht, die nach mehrfacher Volksabstimmung gutgeheissen 
worden war. Dazu wurde ein grosser Sermon geschrieben, 
wonach das eigentlich falsch sei, dass man aber die Verfas­
sung trotzdem genehmigen sollte. Damals habe ich auch ge­
funden, dass die Grenze zwischen der Rechtsprüfung und 
der politischen Auffassung etwas allzu sehr verwischt wor­
den sei. Darum sind wir hier vielleicht eine etwas zu strikte 
Linie gefahren; wir nehmen das für die Zukunft mit. Der Auf­
trag lautet: Wo eine Problematik erkennbar ist, sollte die Bot­
schaft dieses Problem aufnehmen und etwas ausführlicher 
erörtern. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 
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Präsident (Bieri Peter, erster Vizepräsident): Da Eintreten 
auf die Vorlage obligatorisch ist, wird gemäss Artikel 74 Ab­
satz 4 des Parlamentsgesetzes keine Gesamtabstimmung 
durchgeführt. 

06.034 

Bundesgesetz 
über die Bundesstrafrechtspflege. 
Änderung 
Loi federale 
sur la procedure penale. 
Modification 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 03.05.06 (BBI 2006 4245) 
Message du Conseil federal 03.05.06 (FF 2006 4043) 

StänderaVConseil des Etats 28.09.06 (Erstrat - Premier Conseil) 

Wicki Franz (C, LU}, für die Kommission: Im Jahre 1999 hat 
das Parlament die sogenannte Effizienzvorlage beschlos­
sen. Damit wurde die Strafgerichtsbarkeit des Bundes erwei­
tert. Dem Bund wurden neue Aufgaben im Bereich der Straf­
verfolgung übertragen, aber für diese neuen Aufgaben 
erhielt der Bund nicht im gleichen Ausmass neue Mittel, ins­
besondere keine zusätzlichen Polizeikräfte. Es zeigte sich, 
dass der Bund für die Wahrnehmung seiner neuen Aufga­
ben bei Bedarf auf die Mittel der Kantone zurückgreifen 
muss. Für gerichtspolizeiliche Aufgaben des Bundes müs­
sen die Organe der kantonalen Polizei in wesentlich höhe­
rem Masse beansprucht werden, als dies früher der Fall war. 
Beim Aufbau der Bundeskriminalpolizei wurde nämlich auf 
gewisse polizeiliche Elemente sowohl in personeller als 
auch in ausrüstungsmässiger Hinsicht verzichtet. Andere 
Elemente wurden nur in einer Grösse geplant, die für die 
laufenden Angelegenheiten genügen. Man ging davon aus, 
dass der allfällige ausserordentliche Bedarf durch die Poli­
zeikorps der Kantone abgedeckt werden kann. Nun hat sich 
aber der entsprechende ausserordentliche Aufwand für die 
Kantone als nicht unerheblich erwiesen. Jedoch fehlt im 
heutigen Bundesrecht eine gesetzliche Grundlage, die es er­
möglicht, diesen Aufwand in einem angemessenen zeitli­
chen Rahmen hinreichend abzugelten. 
Die nun vorgeschlagene Regelung soll es den Bundes­
behörden ermöglichen, den Kantonen ausserordentliche 
Kosten abzugelten, die ihnen beim Einsatz ihrer Organe als 
gerichtliche Polizei des Bundes anfallen. Die Abgeltung soll 
fristgerecht, d. h. rascher als bisher, geleistet werden kön­
nen, und sie soll nicht mehr vom Ergebnis des Verfahrens 
abhängen. Sofern jedoch ein Kanton seinen Verfahrensauf­
wand aus einer anderen Quelle, z. B. durch Einziehung oder 
eine gerichtliche Überwälzung der Verfahrenskosten, decken 
kann, ist vorgesehen, dass die bereits ausgerichteten Abgel­
tungen des Bundes, welche die Kosten übersteigen, zurück­
zuzahlen sind. 
Wie sieht die finanzielle Tragweite dieser Neuerung aus? In 
der Kommission wurde uns seitens des Eidgenössischen Ju­
stiz- und Polizeidepartementes dargelegt, dass es um ein 
bis zwei Millionen Franken geht. Im Moment bezahlt der 
Bund in diesem Bereich gut eine Million an die Kantone, je­
doch teilweise mit sehr grosser Verzögerung; neu kommt 
eine Viertelmillion dazu. Es wurde uns gesagt, dass die den 
Kantonen abzugeltende Summe jährlich bei etwa anderthalb 
Millionen liege. Dazu kommt aber ein Betrag von etwa 
400 000 Franken für die Übergangsregelung. 
Ihre Kommission hat der Vorlage des Bundesrates mit 9 zu 0 
Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt, und namens der 
Kommission beantrage ich Ihnen Eintreten und Zustimmung 
zur Vorlage. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben die Ausführungen 
des Kommissionssprechers gehört. Ich kann mich kurz fas­
sen. Die Vorlage ist das Resultat einer sehr langen und hart­
näckigen Diskussion mit den Kantonen. Es ist klar, dass 
diese Abgeltung ein zweischneidiges Schwert ist. An sich 
kann man sagen, die Kantone seien zu diesen Leistungen 
verpflichtet. Wenn aber die Lasten zu gross werden, dann 
leisten die Kantone einfach passiven Widerstand und ma­
chen die Arbeit schlecht - oder mehr schlecht als recht. 
Wenn sie so lange nicht bezahlt werden, kommt das auf das 
Gleiche heraus. Darum haben wir hier eine Lösung gefun­
den. Ich hoffe, dass damit die Leistungen der Kantone und 
auch die Leistung des Bundes entsprechend erbracht und 
dass mit dem Verrechnungsmodus die gerechten finanziel­
len Bedürfnisse und Wünsche der Kantone gedeckt werden. 
Ich bitte Sie, dieser Vorlage zuzustimmen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege 
Loi federale sur la procedure penale 

Detailberatung - Discussion par artic/e 

Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. 1 introduction 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 17 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 4-7 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Bonhöte) 
Abs. 4 
Der Bund gilt den Kantonen ausserordentliche Kosten ab .... 

Art. 17 
Proposition de Ja majorite 
Al. 4-7 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Bonhöte) 
Al. 4 
La Confederation indemnise les cantons .... 

Abs. 4-A/. 4 

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Absatz 4 wird 
ausdrücklich festgehalten, dass es sich um die Abgeltung 
ausserordentlicher Kosten handelt. Denn die Abgeltung des 
Aufwandes der Kantone beim Vollzug des Bundesrechtes 
stellt eine Ausnahme dar. Nach der verfassungsrechtlichen 
Situation haben die Kantone das Privileg, Bundesrecht um­
zusetzen und zu vollziehen. Für die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben erhalten sie nichts. Dieser Grundsatz ergibt sich 
aus der Bundesverfassung, wo aber auch gesagt wird, der 
Bund müsse dafür besorgt sein, dass die Kantone für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben über ausreichende Mittel ver­
fügen. Artikel 47 Absatz 2 der Bundesverfassung, der im 
Rahmen des neugestalteten Finanzausgleichs und der Auf­
gabenteilung zwischen Bund und Kantonen eingefügt 
wurde, sieht vor, dass der Bund den Kantonen ausreichend 
eigene Aufgaben überlässt und ihre Organisationsautono­
mie beachtet. Er belässt den Kantonen ausreichende Finan-
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